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für die Firmlinge weiblichen Geſchlechtes. Behält man den Zweck
im Auge, den, WI oben deutet, die Kirche mit der Aufſtellung
von Firmpathen verbindet, ſo wird ſich die O auf obige rage
von ſelbſt ergeben. Wo einer für underte Firmpathe wird, iſt
eine Erfüllung der Pathenpflichten abfOlu nicht zu denken, und
darum der Zweck der Pathenſchaft vollſtändig vereitelt. Darum

che den angegebenen Gedarf nicht Wunder nehmen, daß die Kir
Eine diesbezügliche Erbrauch einfachhin für unſtatthaft Tklärt

Vꝗ
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Uli 1825 Beſagterklärung der Congregation datirt vom
Gebrauch für die Firmlinge beiderlei Geſchlechtes, bloß zwei Firm⸗
pathen zu nehmen, and ich nämlich u der Diöceſe Fieſole Man
wandte ſich deswegen an die CongregatioN, deren Gutachten
hierüber einzuholen. Auf die Anfrage 77 An 6t quomodo probandus
Sit S8uS Fesulanae dioecesis II CasSUu 2 ⁰ antwortete die Congre⸗
gation: „Non 6886 probandum, 860 tolerandum IN CasSsUu necessi-
tatis a Piscopo iudieandae 20 Ormam Pontificalis Bomani.“

Dir ilh Eu, Religionslehrer.Kemperhof bei Coblenz

VII (Der Zufall den Eigenthümer.) Ein
die Runde durchwunderlicher ma  E Anfangs des Jahr

die Zeitungen. In einem aſthauſe, hieß ES, .aßen der Laſfe
Der einezwei Herren, ihnen gegenüber eine eingekleidete Dame.

Herr hatte eine änifche ogge mitgebracht, we hinter ihrem
errn ſitzend manchen Biſſen erhielt. Nach Beendigung des Eſſens
wollte die Dame behufs Bezahlung dem hinter dem einen errn
ſtehenden Kellner U  *3 den Tiſch hinüber einen Fünfzigmark⸗Schein
reichen. Hiebei itt derſelbe ihren Händen, und fiel in die auf
dem Tiſche ſtehende Bratenſchüſſel Um der Dame behilflich ſein,

einem braunen Bade und hielt ihnfiſchte der Herr den Schein aus . Y ſchnappthinter ich, Aum die fettige Maſſe abtrocknen laſſen Da
CäfAu, die äniſche ogge, un der Meinung, * wäre ihm Eln

Leckerbiſen vorgehalten, und ark ind mn dem 0  en des
Hundes verſchwunden, welcher das JZ. —aftige Papier verſchluckte. Nun
brach der Sturm 1o8 Die Dame verlangte von ihrem gefälligen
Gegenüber den Erſatz des Geldes, und dieſer ma  E hinwieder den
Hundebeſitzer für die Unart ſeines Cäſar verantwortlich, daß ſich
˖

leBli der Wirth In das ittel egen und die heftig aneinander
Gerathenen rennen mu Die Dame, die Frau eines mN Frank  2  2
furt wohnenden aufmannes, hat einem Berliner Rechts⸗
nwalte die Angelegenheit übergeben, welcher un das damalige
Gegenüber, einen Patent⸗Anwalt, SchadenerfQtz belangt Dieſer

iM Regreß  72wiederum geh gegen den Hundebeſitzer, Kaufmann St.,
wege vor So der Bericht
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Da either über den Ausgang des Proceſſ nichts bekannt
wurde, eine Löſung des Falles der Hand der Or
verſucht werden Sie iſt kurz: Nach dem Axiom „Cꝗasu nocet
domin0“ hat beſagte Dame allein den ganzen Schaden tragen.
Wäre der Verluſt durch die theologiſche im eéwiſſen nd vor
ott unleugbare Schuld eines Anderen erfolgt, ſo 4 dieſer die
Pflicht der Schadloshaltung. Das iſt aber In weder bezüglich
des Patent⸗Anwaltes noch des Hundebeſitzers der Fall Erſterer that
10 ein Werk der Nächſtenliebe, als den Fünfzigmark⸗Schein aus
der Bratenſchüſſel rettete, und dieſes Werk auch In keinerlei
moraliſchem exu mit der erfolgten Beſchädigung, weil der Han  —
delnde ſie weder gewollt hat noch vorherſehen onnte Und etzterem
läßt ſich gleichfalls kein ſchuldbares Verhalten weder Ium Handeln
noch M Unterlaſſen Vorwurfe machen; konnte den abſonder⸗
en Apport ni einmal ahnen

ami ſtimmt als Ausdruck des Naturgeſetzes 1311 des
„Deröſterr bürgerlichen Geſetzbuches zuſammen, welcher lautet:

0 trifft denjenigen, M deſſen Perſon oder Vermögen
ſich ereignet.“ Das el Wer durch einen ſeiner Perſon
oder an ſeinem Vermögen verletzt wird, hat die nachtheiligen Folgen
esſelben zu tragen und kann von Niemanden eine Vergütung
prechen Nur dann, enn der Herr des Hundes die Gefahr bemerkt
und dagegen vorausgeſetzt die in ſolchen Momenten
nehmbare ruhige Ueberlegung rechtzeitig 0  E einſchreiten können,
Are im Falle des Nichteinſchreitens für den Schaden der Dame
Im ewiſſen verantwortlich; denn ihm obliegt nicht blos die Liebes
ondern auch die Re  pflicht, ſeinen Hund nach Möglichkeit von
Verletzungen remden Gutes abzuhalten, und aher wäre die Uppo
nirte Unterlaſſung die rechtswidrige, Er ſchuldbare nd zugleich
wirkſame weil alleinige Urſache des erfolgten Schaden
die Reſtitutionspflicht zur olge

und hätte
Aber, wendet enn Leſer ein, wie waäre P8 mit dem gegebenen

Falle mn einem ande, wo ein ſog aulkorbgeſetz beſteht oder woOo
das Mitnehmen der Hunde m öffentliche Locale verboten iſt?
denke, das Gericht würde daſelb den Hundebeſitzer ußer
achtlaſſung der geſetzlichen Vorſchrift zur Reſtitution alles daraus
entſtehenden reſp in CasSU entſtandenen Schadens verurtheilen und
der Verurtheilte müßte dieſem Urtheile, welches dann auf mindeſtens
juridiſcher baſirte, ſich fügen efehlt, mein Freund! Auch
die Juriſten verlangen gut wie die Moraliſten einen Zuſammen⸗
hang zwiſchen That und Thäter; die That muß zurechenbar ſein,

Evor von einem Erſatze die Rede ſein kann. Der des
öſterr. bgl Geſetzbuches agt Iim In

uſſe oben tirte
„Hat aber Jemand den Zuf durch ein Verſchulden veranlaßt,
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hat ein Geſetz, das den zufälligen Beſchädigungen vorzubeugen
ſucht, übertreten bder ſich ohne Noth in fremde Ge  fte 9  E  L
ſo haftet für allen Nachtheil, welcher außerdem nicht erfolgt
wäre.“ Wenn aher das Maulkorbgeſetz oder das Verbot, Hunde
im öffentliche Locale mitzunehmen, den Zweck ätte, verhindern,
daß die unde Banknoten freſſen, dann wäre allerdings die Erſatz

vorhanden.
Das Unglück der Dame iſt aber Ein reiner Zufall, wie

ſich ſo viele auf Iden ereignen, und wofür vor jeglichem brum das
xiom gilt: nocet domino, Nalll Nullo praestantur.

Linz Prof Ad Schmu ckenſchläger.
VIII. (Verlöbnißtreue fides Sponsalitia.) Zum Pfarrer

Iomm ein junger Mann des Tte. und pricht nach üblicher Be
grüßung alſo „Vor ereits Jahren habe ich mich mit der
Bertha aus ieſiger Pfarre verlobt, wurde aber beſtändig durch
den Widerſtan meiner Geſchwiſter, die eimn Recht aben, Im Eltern⸗
hauſe verbleiben, von der Trauung mit ihr abgehalten. Vor
etwa Jahren hörte ich von ihrem Schwager, bei welchem ſie als
Haushälterin war, daß meine rau ſich mehrere Veruntreuungen
und Unterſchlagungen bei ihm habe Schulden kommen aſſen
Solches erregte In mir eine derartige Abneigung dieſelbe, daß
ich ofort zUum errn Kaplan gieng und fragte, ob dieſe Vorkomm
niſſe, die übrigens auch gerüchtweiſe In die Oeffentlichkeit gedrungen

nicht hinreichenden Grund öten, von dem Verlöbniß zurück  —
zutreten. Der Herr bejahte dies Darauf habe ich mich von der

Nach Verlauf aſt eines Jahres nahmgänzlich zurückgezogen.
dieſelbe Dienſt in meiner Na

arſchaft, und ſchah ES, daß ich
mit ihr wieder die alte Bekanntſcha flegte ber ein Eheverſprechen
habe ich ihr nicht aQaberma egeben.

In neueſter Zeit habe ich ihr geradezu erklärt, daß wir nie
zur Ehe ommen könnten, eil meine Geſchwiſter von ihrem ider
ſtande nicht abzubringen eien und deshalb kein häuslicher Frieden

hoffen ehe Sodann verlobte ich nich Iim Einverſtändniſſe mit
meinen Angehörigen mit der Johanna und abe vor, dieſelbe
demnächſt ehelichen. Wie ich aber ernehme, beabſichtigt die
Bertha bei Vorgang der Proclamation miu inſprache thun

ente doch wohl nicht, daß dieſes etwas könne zu bedeuten
haben? Wie ird der Pfarrer reſolviren?

Nach der Ausführung des jungen Mannes iſt zunächſt nicht
zweifeln, daß derſelbe mit der Bertha iltige Sponſalien g9e⸗

chloſſen, wenn nicht gerade zufällig irritirende Hinderniſſe vorlagen.
Die Unterſchlagungen ſeiner rau tm Hau thre wagers gaben
dem Bräutigam allerdings ein Recht, das Verhältniß löſen,


